
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/4/26 99/02/0103
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.2002

Index

000

001 Verwaltungsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §21 Abs1 idF 1996/201;
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StruktAnpG 1996 Art23 Z16;

VwRallg;

Rechtssatz

Gemäß den Erläuterungen zu § 21 Abs. 1 AlVG 1977 idF des Art. 23 Z. 16 des Strukturanpassungsgesetzes 1996

(Regierungsvorlage 72 der Beilagen zu den Sten. Protokollen des NR, XX. GP, S 235 f) soll das Arbeitslosengeld

"nunmehr" nach vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen berechnet werden. Als Stichtag ist der 1. Juli gewählt worden,

da spätestens zu diesem Zeitpunkt die Jahresbeitragsgrundlagen beim Hauptverband vorliegen, und zwar auch dann,

wenn der Dienstgeber die Beiträge nach dem Lohnsummenverfahren abführt. Wird das Arbeitslosengeld im zweiten

Halbjahr geltend gemacht, so sind die Jahresbeitragsgrundlagen des Vorjahres (z.B. bei Geltendmachung im Herbst

1996 daher die Bemessungsgrundlage für 1995) heranzuziehen. Liegt die Geltendmachung im ersten Halbjahr, so sind

die Jahresbeitragsgrundlagen des vorletzten Jahres heranzuziehen (z.B. bei Geltendmachung im Herbst 1996 daher die

Bemessungsgrundlage für 1995). Würden diese Jahresbeitragsgrundlagen nicht vorliegen, so sind die jeweils zuletzt

vorliegenden Jahresbeitragsgrundlagen heranzuziehen. Falls die Jahresbeitragsgrundlagen älter als ein Jahr sind, sind

diese mit dem entsprechenden Aufwertungsfaktor gemäß § 108 Abs. 4 ASVG bzw. mit den entsprechenden

Aufwertungsfaktoren bei länger zurückliegenden Jahresbeitragsgrundlagen auszuwerten.
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